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Alte Schönhauser Straße nicht dem motorisierten Durchgangsverkehr 
überlassen, Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen! 
Beratungsfolge: 
Datum  Gremium Sitzung Ergebnis 

24.05.2007 BVV Mitte BVV-M/0007/III überwiesen 
19.06.2007 Umwelt Umwelt/0007/III ohne Änderungen im Ausschuss beschlossen 
21.06.2007 BVV Mitte BVV-M/0008/III  
 
Die Bezirksverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Das Bezirksamt wird ersucht, sich bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung dafür einzusetzen, 
die Alte Schönhauser Straße für den motorisierten Durchgangsverkehr durch ein Verbotsschild für 
Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge mit Zusatzzeichen Anlieger frei wieder zu 
schließen, das Vorfahrtsrechts in der Alten Schönhauser Straße zugunsten von „Rechts vor Links“ 
aufzuheben und Zebrastreifen einzurichten. Zudem wird das Bezirksamt ersucht, prüfen zu lassen, ob 
eine Verkürzung der Grünphase von der Schönhauser Allee in die Alte Schönhauser Straße möglich 
ist. 
 
Begründung: 
Seit Kurzem ist eine Einfahrt des motorisierten Verkehrs in die Alte Schönhauser Straße aus der 
Torstraße bzw. der Schönhauser Allee kommend erlaubt. Dadurch hat sich gerade der motorisierte 
Durchgangsverkehr deutlich erhöht. Die Öffnung und das derzeitige Vorfahrtsrecht in der Alten 
Schönhauser Straße führen dazu, dass die Straße vermehrt als Abkürzung und Schleichweg vom 
Durchgangsverkehr genutzt wird und trotz Tempo 30 mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit die Straße 
passiert. Demgegenüber ist kürzlich der direkt an die Alte Schönhauser Straße grenzende 
Schendelpark mit Kinderspielplatz, Spielband und Rasenflächen, die der Erholungsnutzung dienen, 
fertig gestellt und offiziell eröffnet worden. Der Park wird von AnwohnerInnen und vor allem von 
kleineren Kindern verstärkt genutzt. Durch die Nähe zu einer Durchgangsstraße mit Vorfahrtsrecht 
entsteht ein erhöhtes Gefahrenpotential gerade für Kindern und Jugendlichen, die die Alte 
Schönhauser Straße überqueren, um zum Spielplatz oder zum Spielband zu gelangen.  
 
Da die BVG zum Fahrplanwechsel am 29.05.2007 den Straßenbahnbetrieb in der Alten Schönhauser 
Straße einstellt, wird eine Aufhebung der derzeitigen Vorfahrtsregeln bzw. die Einführung von „Rechts 
vor Links“ möglich, was die Aufmerksamkeit der FahrzeugführerInnen deutlich erhöht und die 
allgemeine Durchfahrtsgeschwindigkeit herabsetzt. Die Einrichtung von Zebrastreifen unterstütz 
diesen Effekt weiter und bietet den FußgängerInnen einen sicheren Überweg. Eine verkürzte 
Grünphase von der Schönhauser Allee in die Alte Schönhauser Straße würde den Durchgangsverkehr 
zudem deutlich reduzieren. Idealerweise wäre eine Sperrung für den Durchgangsverkehr durch oben 
genanntes Verkehrsschild mit Zusatzschild, um den Bereich grundsätzlich zu beruhigen. 
 
Der Ausschuss für Umwelt, Natur, Verkehr und Lokale Agenda empfiehlt der BVV mehrheitlich (8 Ja-
Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung) die Annahme des Antrages. 
 
Ergebnis 
 
 beschlossen in BVV am 21.6.2007 
 beschlossen mit Änderung 
 abgelehnt / i.d. Sache erl. 
 zurückgezogen 
 überwiesen in den__________________________________________ 
 
____________________________________________________(federführend) 
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